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Genehmigung fiir die dauerhafte Ausfuhr von
Kulturgut in einen Mitgliedstaat der EU beantragen

Wenn Sie Kulturgut langer als 5 Jahre aus Deutschland in einen Mitgliedstaat der
Europaischen Union (EU) ausfihren mdchten, bendtigen Sie unter Umstanden eine
Ausfuhrgenehmigung.

Basisinformationen

Kulturguter sind fur das kulturelle Verstandnis und fur die Identitat Deutschlands von
grol3er Bedeutung. Sie gilt es zu schitzen.

Eine Genehmigung zur dauerhaften Ausfuhr von Kulturgtitern in einen Mitgliedstaat der
EU ist nicht erforderlich, wenn Sie

o Herstellerin oder Hersteller beziehungsweise Urheberin oder Urheber des Kulturguts
sind und
> sich das Kulturgut nur voriibergehend fur bis zu 2 Jahre in Deutschland befindet.

Eine Genehmigung ist jedoch erforderlich, wenn

o sich das Kulturgut dauerhaft in Deutschland befindet,
> das Kulturgut bestimmte Alters- und Wertgrenzen tberschreitet oder
o Sie Eigentumerin oder Eigentimer beziehungsweise eine bevollméchtigte dritte
Person sind. Das belegen Sie mit einem sogenannten Provenienznachweis. Dieser
dokumentiert die Herkunft Ihres Objektes. Geeignete Nachweise kénnen zum Beispiel
sein:
o Belege fur den Kauf oder sonstigen Erwerb
= Kaufvertrage
= Rechnungen
» Testamente
o Versicherungsnachweise
o Auszuge aus Auktions- und Ausstellungskatalogen
o alte Fotografien, die das Werk zeigen

Eine Ausfuhr gilt als dauerhaft, wenn sie langer als 5 Jahre andauert.

Kulturgiter sind zum Beispiel
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o

Kunstwerke,
archéologische Objekte,
Archivgut,
Handschriften oder
Antiquitaten, wie
= Mobel,
= Musikinstrumente oder
= Schmuck.

o

o

o

o

Welche Objekte zu Kulturgttern zahlen, kénnen Sie in Anhang | der Verordnung (EG)
Nummer 116/2009 nachlesen. Die fur die Ausfuhr in die Européische Union (EU)
heraufgesetzten Alters- und Wertgrenzen sind aufgefthrt

° in 8§ 24 Absatz 2 Kulturgutschutzgesetz (KGSG) sowie
o auf der Internetseite des oder der Beauftragten der Bundesregierung fur Kultur und
Medien.

Der finanzielle Wert des Kulturgutes ist der innerhalb der vergangenen 3 Jahre gezahlte
Preis bei einem An- oder Verkauf, ansonsten ein begriindeter inlandischer Schatzwert zum
Zeitpunkt der Antragstellung.

Sollten Sie eine Ausfuhrgenehmigung bendtigen, kdnnen Sie diese bei der Landesbehdrde
des Bundeslandes beantragen, in dem sich das Kulturgut befindet.

Voraussetzungen

o Bei dem auszufiihrenden Objekt handelt es sich um Kulturgut.

o Das auszufuihrende Objekt Giberschreitet die im Kulturschutzgesetz definierten Alters-
und Wertgrenzen.

Sie sind Eigentimerin oder Eigentimer des Kulturguts oder eine bevollméchtigte
dritte Person.

Sie haben die erforderlichen Unterlagen eingereicht.

Ablauf

o

o

Eine Genehmigung flur die dauerhafte Ausfuhr von Kulturgut kénnen Sie per Post, online
oder hybrid beantragen.

Wenn Sie die Ausfuhrgenehmigung schriftlich beantragen wollen:

o Laden Sie das entsprechende PDF-Formular herunter und flllen Sie es aus.

o Drucken Sie das PDF-Formular einmal einseitig aus.

o Das PDF enthalt 2 Ausfertigungen des Antrags auf Ausfuhrgenehmigung.

o Beide Ausfertigungen mussen ausgefullt werden.

o Flgen Sie beiden Ausfertigungen die notwendigen Nachweise bei.

o Unterschreiben und stempeln Sie gegebenenfalls die Ausfertigungen an den
vorgegebenen Stellen.

o Senden Sie beide Ausfertigungen und die dazugehérigen Nachweise per Post an die
zustandige Behdrde.
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o Die zustandige Behorde pruft Ihren Antrag und entscheidet Uber die Erteilung der
Ausfuhrgenehmigung.

> Bei positiver Entscheidung wird die zweite Ausfertigung mit der Genehmigung
versehen und an Sie zurtickgeschickt.

o Bitte fihren Sie diese Genehmigung bei Ausfuhr des Kulturguts mit.

> Bei negativer Entscheidung tber Ihren Antrag erhalten Sie einen schriftlichen
Bescheid mit einer Begriindung und einer Rechtsbehelfsbelehrung.

Wenn Sie die Ausfuhrgenehmigung online beantragen wollen:

o Rufen Sie den Online-Dienst auf.

o Authentifizieren Sie sich mit lnrem BundID-Konto (natirliche Personen) oder per Mein

Unternehmenskonto (Organisationen).
o Fullen Sie das Online-Formular aus und fiigen Sie die erforderlichen Anlagen bei.
o Senden Sie das Online-Formular ab.
o Speichern Sie die bereitgestellte Einreichungsbestatigung fir Nachweiszwecke.
o Die restlichen Verfahrensschritte entsprechen dem schriftlichen Verfahren.
o Eine Online-Bescheidung ist zurzeit noch nicht moglich.

Wenn Sie die Ausfuhrgenehmigung hybrid beantragen wollen:

o Rufen Sie den Online-Dienst auf.

o Wenn Sie nach der Identifizierungsmethode gefragt werden, klicken Sie auf "Ohne
Anmeldung" und "Weiter".

o Fullen Sie das Online-Formular aus.

o Senden Sie das Online-Formular ab.

o Drucken Sie das Ergebnis-PDF-Formular einmal einseitig in Farbe aus.

o Das PDF enthalt 2 Ausfertigungen des Antrags auf Ausfuhrgenehmigung.

o Fugen Sie beiden Ausfertigungen die noch fehlenden Nachweise bei.

o Unterschreiben und stempeln Sie gegebenenfalls die Ausfertigungen an den
vorgegebenen Stellen.

o Senden Sie beide Ausfertigungen und die dazugehérigen Nachweise per Post an die

zustandige Behorde.
o Die restlichen Verfahrensschritte entsprechen dem schriftlichen Verfahren.

Weitere Hinweise
o F0r eine dauerhafte Ausfuhr von Kulturgitern in Drittstaaten brauchen Sie ebenfalls
eine Ausfuhrgenehmigung.
o Drittstaaten sind alle Staaten, die nicht Teil der Europaischen Union (EU) sind.
Rechtsbehelf:
o Widerspruch oder in dem Fall, in dem der Verwaltungsakt von einer obersten
Landesbehorde erlassen worden ist, Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage.

o Weitere Informationen kdnnen der Rechtsbehelfsbelehrung des jeweiligen
Verwaltungsakts im konkreten Einzelfall entnommen werden.

Bendétigte Unterlagen

o mindestens ein Foto des auszufiihrenden Kulturguts im Format 9 x 12 cm
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o Provenienznachweis

o optional:

Verzeichnis

= Katalog
Bibliografie
Wertnachweis
weitere Nachweise

Zustandige Stellen

- Der Senator fiir Kultur, Referat 11 - Museen, Staatsarchiv Bremen,
Landesarchdologe Bremen, Landesamt fiir Denkmalpfleqge, Obere
Denkmalschutzbehoérde, Kulturgutschutz

= +49 421 361 - 22232

= Altenwall 15/16, 28195 Bremen

= Website

= kulturgutschutz@kultur.boremen.de

Online Services

o Ausfuhrgenehmiqung fiir Kulturgiiter online beantragen

Formulare

- Die Antragsformulare sind liber den Behérdenfinder auf dem Internetportal der
Beauftragten der Bundesregierung fiir Kultur und Medien zum Kulturgutschutz
abrufbar

Gebiihren | Kosten

gebuhrenfrei

Fristen & Bearbeitungsdauer
Welche Fristen sind zu beachten?

Es gibt keine Frist.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

10 Tage ab Eingang der vollstandigen Antragsunterlagen.
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https://www.service.bremen.de/der-senator-fuer-kultur/der-senator-fuer-kultur-referat-11-museen-staatsarchiv-bremen-landesarchaeologe-bremen-landesamt-fuer-denkmalpflege-obere-denkmalschutzbehoerde-kulturgutschutz-182016
https://www.kultur.bremen.de
mailto:kulturgutschutz@kultur.bremen.de
https://efadante.hessen.de/forms/findform?shortname=KulturgutPortal&formtecid=3&areashortname=HMWK
https://www.kulturgutschutz-deutschland.de/DE/Service/Formulare/Behoerdenfinder/behoerdenfinder_node.html

Rechtsgrundlagen

o 8 24 Absatz 1 Kulturgutschutzgesetz (KGSG)
o Verordnung (EG) Nummer 116/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 uUber die
Ausfuhr von Kulturqitern (kodifizierte Fassung), (Verordnung (EG) Nummer

116/2009), Anhang |

Weitere Informationen

o Ubersicht der Alters- und Wertgrenzen fiir die Ausfuhr von Kulturgut nach § 24 des
Kulturgutschutzgesetzes (KGSG)
o Kulturgutschutz Deutschland

Aktualisiert am 22.08.2025
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https://www.gesetze-im-internet.de/kgsg/__24.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32009R0116
https://www.kulturgutschutz-deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblaetter/Alters_und_Wertgrenzen_24KGSG.html?nn=9865814
https://www.kulturgutschutz-deutschland.de/DE/Home/home_node.html

	 Genehmigung für die dauerhafte Ausfuhr von Kulturgut in einen Mitgliedstaat der EU beantragen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Der Senator für Kultur, Referat 11 - Museen, Staatsarchiv Bremen, Landesarchäologe Bremen, Landesamt für Denkmalpflege, Obere Denkmalschutzbehörde, Kulturgutschutz

	Online Services
	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


